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1. Aufnahmegebühr
Jedes neue Mitglied zahlt eine einmalige Aufnahmegebühr von 10,00 €

2. Mitgliedsbeitrag
Der monatliche Mindestbeitrag für das Geschäftsjahr 2009
beträgt: 2,00 €

3. Zahlungsweise

4. Rücktrittsrecht

5. Rückerstattung bei Ende der Mitgliedschaft

Gemäß Satzung, regelt dieses Dokument die Finanzierung des Vereins durch Mitgliedsbeiträge. 
Es ist jeweils für das kommende Geschäftsjahr durch die jährliche Mitgliederversammlung zu 
beschließen.

Es steht jedem Mitglied frei, dauerhaft mehr als den Mindestbeitrag zu zahlen. Jedoch ist dieser 
individuelle Beitrag  für das laufende Geschäftsjahr verbindlich.
Dahingegen kann der individuelle Beitrag , vier Wochen zu jedem Quartalsende, schriftlich beim 
Vorstand gekündigt werden. Überschüsse bei halbjährlicher und ganzjährlicher Zahlung werden 
verrechnet.
Erfolgt seitens des Mitglieds zum Jahreswechsel keine Kündigung, wird weiterhin der individuelle 
Beitrag  erhoben, sofern dieser den Mindestbeitrag des neuen Geschäftsjahres nicht unterschreitet.

Um die Arbeit des Vereins nicht zu stören, wird von jedem Mitglied eine disziplinierte 
Beitragszahlung gewünscht.

Es gelten die drei - ans Kalenderjahr gebundenen - Formen (vierteljährlich, halbjährlich und 
ganzjährlich), die bei Aufnahme frei gewählt werden können, und dann für ein Geschäftsjahr 
gelten. Änderungswünsche zur Zahlungsweise müssen - spätestens zwei Wochen vor Ablauf eines 
Zahlungszeitraumes - schriftlich beim Vorstand bekannt gegeben werden. Die Mitgliedsbeiträge 
sind immer im Voraus, bis spätestens zum 5. Tag des gewählten Zahlungszeitraumes, auf das 
Vereinskonto zu zahlen.

Im Einzelfall können Sonderregelungen mit dem Vorstand vereinbart werden.

Jedes Neumitglied hat nach Erhalt der Aufnahmebestätigung ein Rücktrittsrecht von 14 Tagen. 
Eventuell gezahlte Mitgliedsbeiträge werden dann zurückerstattet. Die Aufnahmegebühr wird nicht 
zurückerstattet.

Alle überschüssig gezahlten Beiträge werden ab dem Folgemonat der Beendigung der
Mitgliedschaft zurückerstattet.
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